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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
extrakoronales Geschiebe gemäss Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 und ein Verfahren zum Herstellen eines
derartigen Geschiebes.
[0002] Es sind vielfältige Geschiebe bekannt, wobei in
der Regel zwischen intrakoronalen Geschieben, bei wel-
chen die Patrize im natürlichen Zahn oder Implantat ver-
ankert ist, und extrakoronalen Geschieben unterschie-
den wird, bei welchen - wie in der vorliegenden Anmel-
dung - die Patrize am natürlichen Zahn oder Implantat
befestigt ist. Im Gegensatz zu intrakoronalen Geschie-
ben vergrössert die Verwendung eines extrakoronalen
Geschiebes die anatomische Form des Zahns bzw. die
äussere Form des Implantats. Die extrakoronale Varian-
te stellt dabei für einen natürlichen Zahn eine minimalin-
vasive Option dar.
[0003] Extrakoronale Geschiebe der eingangs er-
wähnten Art sind beispielsweise aus den Patentschriften
des gleichen Anmelders EP 0 298 909 B1 sowie EP 0
659 063 B1 bekannt. Diese Geschiebe haben u.a. den
Vorteil, dass sie keinen Stabilisator benötigen, der über
einen Überguss, auch Umlauf genannt, mit dem Ge-
schiebeteil verbunden ist. Jedoch können allzu hohe Be-
lastungen des Geschiebes zu unerwünschten Relativbe-
wegungen zwischen Zahnkrone bzw. Implantat und
Zahnprothese oder schlimmstenfalls sogar zum Bruch
der Patrize führen.
[0004] Aus der Patentanmeldung DE 196 19 786 A1
ist ein Geschiebe gemäss dem Oberbegriff von Anspruch
1 bekannt, bei welchem Patrize und Matrize verdre-
hungsfest zusammensteckbar und verriegelbar sind.
Zum Auffangen von Rotationsbewegungen umfasst die
Zahnprothese einen bügelartig geformten  Schubvertei-
lungsarm als Bestandteil einer skelettartigen Verstei-
fung. Der Schubverteilungsarm ist als separates Teil von
Patrize und Matrize ausgebildet und greift in eine V-för-
mig ausgebildete Rastnut. Die Rastnut ist relativ schwie-
rig herstellbar und erschwert eine reproduzierbare Fer-
tigung im industriellen Massstab. Im Weiteren ergibt sich
durch das Vorsehen eines zusätzlichen Schubvertei-
lungsarms ein relativ komplizierter Aufbau, der zu einer
aufwändigen und teuren Herstellung der Zahnprothese
führt.
[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, die er-
wähnten Nachteile zu beseitigen und das Geschiebe der
eingangs erwähnten Art so zu verbessern, dass es be-
lastbarer ist, ohne dass ein zusätzlicher Schubvertei-
lungsarm erforderlich ist.
[0006] Ein Geschiebe, welches diese Aufgabe löst, ist
im Anspruch 1 angegeben. Die weiteren Ansprüche ge-
ben bevorzugte Ausführungen an sowie ein Verfahren
zum Herstellen eines erfindungsgemässen Geschiebes.
[0007] Die Erfindung wird im Folgenden anhand von
bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme
auf Figuren erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Draufsicht einer Patrize gemäss einem
ersten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 2 eine Seitenansicht der Patrize gemäss Figur 1;

Fig. 3 eine Vorderansicht einer Matrize gemäss dem
ersten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 4 eine Seitenansicht der Matrize gemäss Figur
3;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Matrize ge-
mäss Figur 3 von der basalen Seite her;

Fig. 6 eine Draufsicht eines Friktionsteils gemäss
dem ersten Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mässen Geschiebes;

Fig. 7 eine Seitenansicht des Friktionsteils gemäss
Figur 6;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht des Friktionsteils
gemäss Figur 6 von oben;

Fig. 9 einen Schnitt des zusammengefügten Ge-
schiebes gemäss dem ersten Ausführungsbeispiel
in der Ebene IX-IX;

Fig. 10 eine perspektivische, teilweise geschnittene
Ansicht des zusammengefügten Geschiebes ge-
mäss dem ersten Ausführungsbeispiel;

Fig. 11 eine Draufsicht einer Patrize gemäss einem
zweiten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Patrize ge-
mäss Figur 11;

Fig. 13 eine Draufsicht einer Patrize gemäss einem
dritten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht der Patrize ge-
mäss Figur 13;

Fig. 15 eine Draufsicht einer Patrize gemäss einem
vierten Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 16 eine Seitenansicht der Patrize gemäss Figur
15;

Fig. 17 eine Vorderansicht der Patrize gemäss Figur
15;
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Fig. 18 eine perspektivische Ansicht der Patrize ge-
mäss Figur 15;

Fig. 19 eine Ansicht der Matrize von unten gemäss
dem vierten Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mässen Geschiebes;

Fig. 20 eine Vorderansicht der Matrize gemäss Figur
19;

Fig. 21 eine Seitenansicht der Matrize gemäss Figur
19;

Fig. 22 eine perspektivische Ansicht der Matrize ge-
mäss Figur 19 von der basalen Seite her;

Fig. 23 eine perspektivische Ansicht der Matrize ge-
mäss Figur 19 von oben;

Fig. 24 eine Draufsicht des Friktionsteils gemäss
dem vierten Ausführungsbeispiel des erfindungsge-
mässen Geschiebes;

Fig. 25 eine Seitenansicht des Friktionsteils gemäss
Figur 24;

Fig. 26 eine Vorderansicht des Friktionsteils gemäss
Figur 24;

Fig. 27 eine perspektivische Ansicht des Friktions-
teils gemäss Figur 24 von oben;

Fig. 28 eine perspektivische Ansicht des Friktions-
teils gemäss Figur 24 von der basalen Seite her;

Fig. 29 eine perspektivische, teilweise geschnittene
Ansicht des zusammengefügten Geschiebes ge-
mäss dem vierten Ausführungsbeispiel;

Fig. 30 eine Seitenansicht der Patrize gemäss einem
fünften Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäs-
sen Geschiebes;

Fig. 31 eine geschnittene Seitenansicht der Patrize
gemäss Figur 30;

Fig. 32 eine Draufsicht der Patrize gemäss Figur 30;

Fig. 33 eine perspektivische Ansicht der Patrize ge-
mäss Figur 30;

Fig. 34 eine Seitenansicht eines Implantats mit Pa-
trize gemäss Figur 30;

Fig. 35 eine geschnittene Seitenansicht der Anord-
nung gemäss Figur 34;

Fig. 36 eine Draufsicht der Anordnung gemäss Figur

34;

Fig. 37 eine perspektivische Ansicht der Anordnung
gemäss Figur 34;

Fig. 38 eine Ansicht von unten eines sechsten Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemässen Ge-
schiebes;

Fig. 39 eine Seitenansicht des Geschiebes gemäss
Figur 38;

Fig. 40 eine perspektivische Ansicht des Geschie-
bes gemäss Figur 38 von oben;

Fig. 41 eine perspektivische Ansicht des Geschie-
bes gemäss Figur 38 von unten;

Fig. 42 die Ansicht gemäss Figur 40, wobei Matrize
und Friktionsteil im Schnitt gezeigt sind;

Fig. 43 eine Draufsicht eines siebten Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemässen Geschiebes;

Fig. 44 eine Seitenansicht des Geschiebes gemäss
Figur 43;

Fig. 45 eine perspektivische Ansicht des Geschie-
bes gemäss Figur 43;

Fig. 46 die Ansicht gemäss Figur 45, wobei Matrize
und Friktionsteil im Schnitt gezeigt sind;

Fig. 47 eine Zahnkrone mit einer Patrize eines erfin-
dungsgemässen Geschiebes; und

Fig. 48 eine Grundform der Patrize für softwaretech-
nische Modellierung.

Erstes Ausführungsbeispiel

[0008] Wie aus den Figuren 1 und 2 ersichtlich, um-
fasst die Patrize 10 ein beispielsweise an einer Krone
befestigbares (lötbares) Approximalteil 11, welches über
einen Steg 12 mit einem Kopfteil 13 verbunden ist. Das
Approximalteil 11 ist auf seinen beiden Längsseiten 21a
und 21c jeweils mit einer Längsrille versehen, wobei die
beiden Längsrillen sich in Einschubrichtung der Matrize
erstrecken und zur Bildung  einer okklusalen Auflageflä-
che auf der okklusal zugewandten Seite 21b miteinander
verbunden sind. Dadurch ist eine Stabilisierungsrille 20
gebildet, welche sich von der einen Längsseite 21a des
Approximalteils 11 über die obere, d.h. okklusale Seite
21b zur anderen Längsseite 21c des Approximalteils 11
erstreckt.
[0009] Die Stabilisierungsrille 20 hat in der Schnitte-
bene, welche in Figur 1 durch die Linie A-A angegeben
ist, einen im Wesentlichen U-förmigen Verlauf und weist
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einen runden Querschnitt auf, welcher vorzugsweise ent-
lang der Stabilisierungsrille 20 im Wesentlichen gleich
bleibt. Vorzugsweise ist der Querschnitt der Stabilisie-
rungsrille 20 im Wesentlichen kreissegmentförmig, wo-
bei die Bogenlänge kleiner als der halbe Kreisumfang
ist. Die beidseitig des Stegs 12 sich befindenden ebenen
Seiten des Approximalteils 11 bilden zusätzliche Anla-
geflächen 14 für die Matrize 25.
[0010] Das Kopfteil 13 ist im Wesentlichen zylindrisch,
wobei Steg 12 und Kopfteil 13 auf der okklusalen Seite
abgeschrägte Flächen 15 aufweisen. Wie Figur 1 zeigt,
ist der Durchmesser des Kopfteils 13 sowie die Dicke
des Stegs 12 kleiner als die Dicke des Approximalteils
11. Die Querschnittsfläche, welche das Approximalteil
11 in der Schnittebene A-A hat, ist somit grösser als eine
Querschnittsfläche, welche parallel zur Ebene A-A durch
den Steg 12 bzw. das Kopfteil 13 verläuft.
[0011] Figuren 3-5 zeigen die mit dem Zahnersatzteil
zu verbindende Matrize 25. Diese ist als Gehäuse aus-
gebildet, welches auf der vorderen und unteren Seite of-
fen ist. Das Gehäuse ist an den Längsseiten 31a und
31c, d.h. an der bukkalen bzw. labialen Seite und an der
lingualen bzw. palatinalen Seite geschlossen, wodurch
ein stabile Form gebildet ist. Auch die okklusale Seite
31b sowie hintere Seite des Gehäuses ist  geschlossen.
Die Matrize 25 weist eine Ausnehmung 26 auf, deren
Form durch Flächen gegeben ist, welche im Wesentli-
chen komplementär zu den Flächen von Kopfteil 13, Steg
12, Anlageflächen 14 und Stabilisierungsrille 20 sind. Ins-
besondere umfasst die Matrize Anlageflächen 27 sowie
am vorderen Ende eine Stabilisierungsrippe 30, welche
sich von der einen Längsseite 31a der Matrize 25 über
die okklusale Seite 31b zur anderen Längsseite 31c er-
streckt.
[0012] Wie insbesondere Figur 3 zeigt, hat die Stabi-
lisierungsrippe 30 - analog der Stabilisierungsrille 20 -
einen U-förmigen Verlauf. Sind Patrize 10 und Matrize
25 zusammengefügt, so greift die Stabilisierungsrippe
30 in die Stabilisierungsrille 20, sodass eine formschlüs-
sige Verbindung gebildet ist.
[0013] Wie aus Figuren 6-7 ersichtlich, ist das Frikti-
onsteil 35 im Wesentlichen als seitlich offene Rohrhülse
ausgebildet, welche Fortsätze 36 aufweist. Das Frikti-
onsteil 35 ist aus Kunststoff und erlaubt es, Toleranzen
beim Zusammenwirken von Patrize 10 und Matrize 25
auszugleichen. Bei Belastung des Geschiebes hat das
Friktionsteil 35 ebenfalls eine dämpfende Wirkung. Im
Weiteren kann durch entsprechende Wahl der Dicke des
Friktionsteils 35 die Kraft eingestellt werden, die es
braucht, um die Matrize 25 von der Patrize 10 zu trennen
bzw. die Prothese auszugliedern. Diese Art der Aktivie-
rung des Geschiebes ist z.B. aus der Patentschrift EP 0
659 063 B1 bekannt.
[0014] Wie aus Figuren 9 und 10 ersichtlich, greift die
Matrize 25 beim zusammengesetzten Geschiebe mit ih-
rer Stabilisierungsrippe 30 in die Stabilisierungsrille 20
und die Anlageflächen 14 und 27 stehen sich gegenüber.
Das Friktionsteil 35 umschliesst das Kopfteil 13 und liegt

mit den Fortsätzen 36 am Steg 12 an.
[0015] Die Toleranzen der Dimensionen von Patrize
10 und Matrize 25 sind so gewählt, dass im unbelasteten
Zustand die Matrize 25 auf der Stabilisierungsrille 20 ab-
gestützt ist und nicht auf dem Steg 12 oder dem Kopfteil
13.
[0016] Das in den Figuren 1 und 2 gezeigte Approxi-
malteil 11 der Patrize 10 ist mit einer konkaven Approxi-
malfläche 38 versehen, welche mittels Lötung z.B. mit
der Krone verbindbar ist.

Zweites und drittes Ausführungsbeispiel

[0017] Figuren 11 und 12 sowie 13 und 14 zeigen zwei
weitere Varianten von Patrizen 10’ und 10", welche mit-
tels Anguss bzw. Laserung z.B. mit der Krone verbindbar
sind. In den Figuren 11-14 sind Teile, welche den Teilen
gemäss Figuren 1 und 2 entsprechen, mit denselben Be-
zugszeichen versehen. Zur Bildung eines Geschiebes
sind die Patrizen 10’ und 10" zusammen mit der Matrize
25 sowie dem Friktionsteil 35 einsetzbar.
[0018] Wie aus den Figuren 11 und 12 ersichtlich, weist
das Approximalteil 11’ der angiessbaren Patrize 10’ end-
seitig eine konkave Approximalfläche 39 mit zwei Längs-
nuten 40 auf.
[0019] Wie aus den Figuren 13 und 14 ersichtlich, um-
fasst das Approximalteil 11" der mittels Laserung ver-
bindbaren Patrize 10" endseitig eine ebene Approximal-
fläche 41, welche an eine abgeschrägte, im Wesentli-
chen U-förmige Randfläche 42 angrenzt.

Viertes Ausführungsbeispiel

[0020] In den Figuren 15-29 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemässen Geschiebes dar-
gestellt. Die in den Figuren 15-18 dargestellte Patrize 50
unterscheidet sich von der Patrize 10’ im Wesentlichen
darin, dass der okklusale Bereich 55 des Kopfteils 53
sowie der Steg 52 runde Aussenflächen haben. Kopfteil
53 und Steg 52 haben im unteren, d.h. basalen Bereich
der Patrize 50 einen omegaförmigen Querschnitt. Der
okklusale Bereich 55 des Kopfteils 53 weist eine im We-
sentlichen sphärische Form auf. Der Steg 52 ist als Nut
mit rundem Querschnitt ausgebildet, welche sich im We-
sentlichen U-förmig von der einen Längsseite des Stegs
52 über die okklusale Seite zur anderen Längsseite des
Stegs 52 erstreckt. Nebst einer runden Ausführung von
Stabilisierungsrille 20 und -rippe 30 wird durch die runde
Formgebung von Steg 52 und Kopfteil 53 im okklusalen
Bereich die Eingliederung der Prothese zusätzlich er-
leichtert. Im Weiteren ist die Gefahr einer Beschädigung
des Friktionsteils 75 aufgrund der runden Formgebung
von Steg 52 und Kopfteil 53 verringert.
[0021] Wie aus der Figur 17 ersichtlich, sind die unter-
sten Flächen 56 der Patrize 50 abgeschrägt ausgebildet,
sodass diese zur Mitte der Patrize 50 hin unter einem
stumpfen Winkel zulaufen. Ist die Patrize 50 im Mund
befestigt, so erleichtern die abgeschrägten Flächen 56
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eine Reinigung z.B. mittels Zahnseide.
[0022] Das Approximalteil 51 mit der Stabilisierungs-
rille 20 ist ähnlich gestaltet wie bei der Patrize 10’. Ins-
besondere ist, wie aus Figur 15 ersichtlich, der Durch-
messer des Kopfteils 53 und die Dicke des Stegs 52 klei-
ner als die Dicke des Approximalteils 51, sodass der
Querschnitt im Bereich der  Stabilisierungsrille 20 grös-
ser ist als im Bereich von Steg 52 und Kopfteil 53.
[0023] Die Patrize 50 ist zur Befestigung mittels An-
guss ausgelegt. Zu diesem Zweck weist das Approximal-
teil 51 endseitig eine U-förmige Angussnut 59 und eine
konkave Approximalfläche 58 auf. Die Angussnut 59 er-
streckt sich von der einen Längsseite des Approximalteils
51 über die okklusale Seite zur anderen Längsseite des
Approximalteils 51. Die Angussnut 59 hat gegenüber
dem Ausführungsbeispiel mit zwei Längsnuten 40, wie
sie in den Figuren 11 und 12 gezeigt ist, den Vorteil, dass
die Angussfläche von den übrigen Flächen des Approxi-
malteils 51 klarer abgegrenzt ist und somit ein präziserer
Anguss ermöglicht wird. Auch ist mit einer über die ok-
klusale Seite geführten Angussnut 58 ein ästhetisch ver-
bessertes Resultat erzielbar.
[0024] Natürlich kann je nach der gewünschten Befe-
stigungsart der Patrize 50 das Approximalteil 51 endsei-
tig so ausgebildet sein wie in der Figur 1, 12 oder 14
gezeigt.
[0025] Die in den Figuren 19-23 gezeigte Matrize 65
ist als Gehäuse ausgebildet, welches auf der vorderen
und unteren Seite offen ist. Die Matrize 65 weist eine
Ausnehmung 66 auf, in welche Steg 52 und Kopfteil 53
sowie das Friktionsteil 75 aufgenommen werden kann.
Angrenzend an die Ausnehmung 66 weist die Matrize 65
eine im Wesentlichen zylindrische Ausnehmung 67 auf,
welche zur Aufnahme einer Friktionsschraube 74 dient.
Am vorderen Ende ist die Matrize 65 mit einer Stabilisie-
rungsrippe 30 versehen, welche sich von der einen
Längsseite der Matrize 65 über die okklusale Seite zur
anderen Längsseite erstreckt und welche in die Stabili-
sierungsrille 20 der Patrize 50 greifen kann.
[0026] Die Matrize 65 hat eine gerundete Aussenform,
sodass sie gegenüber einer eckigen Ausführungsform
weniger voluminös ist und somit weniger Platz in der Pro-
these benötigt. Im basalen Bereich ist die Aussenseite
der Matrize 65 mit Vertiefungen 68 versehen, welche ei-
nen verbesserten Halt in der Zahnprothese gewährlei-
sten und somit ein Herausreissen der Matrize 65 aus
dem Prothesenkunststoff verhindern. Ähnlich wie bei der
Patrize 50 sind die untersten Flächen 69 zur Mitte der
Matrize 65 hin abgeschrägt.
[0027] Figuren 24-28 zeigen verschiedene Ansichten
des als Friktionsteil 75 dienenden Kunststoffeinsatzes.
Dieses ist gehäuseartig ausgebildet, wobei die Innenflä-
chen im Wesentlichen komplementär zu den Aussenflä-
chen von Kopfteil 53 und Steg 52 sind. Das Friktionsteil
75 umfasst demnach ebenfalls auf der oberen, d.h. ok-
klusalen Seite eine Anlagefläche 76, welche beim zu-
sammengesetzten Geschiebe auf der oberen Seite des
Kopfteils 53 bzw. Stegs 52 aufliegt. Die Dicke des Frik-

tionsteils 75 ist im Wesentlichen konstant. Die Aussen-
fläche des Friktionsteils 75 weist demnach - ähnlich wie
das Kopfteil 53 und der Steg 52 - eine U-förmige Rille 77
sowie eine kugelförmige Kuppel 78 auf. Diese ist mit ei-
nem Vorsprung 79 versehen, auf welchen eine Friktions-
schraube 74 einwirken kann. Der Vorsprung 79 kann
auch konisch ausgeführt sein.
[0028] Das Friktionsteil 75 weist mindestens in der Mit-
te einen Längsschlitz 80 auf, wodurch es sich - je nach
Einwirkung der Friktionsschraube 74 - aufweiten bzw.
verengen kann und so einen entsprechenden Druck auf
die Matrize 65 ausübt. Dadurch ist eine entsprechende
Aktivierung des Geschiebes möglich. Das Friktionsteil
75 kann parallel zum Längsschlitz 80 mit zusätzlichen
Schlitzen versehen sein. Als vereinfachte Variante des
Friktionsteils ist es auch  denkbar, dieses - analog den
Figuren 6-8 - als Rohrhülse mit einem omegaförmigen
Querschnitt auszubilden.
[0029] Figur 29 zeigt eine perspektivische Ansicht des
zusammengesetzten Geschiebes, wobei Matrize 65 und
Friktionsteil 75 im Schnitt dargestellt sind. Wie ersichtlich
greift die Stabilisierungsrippe 30 in die Stabilisierungsrille
20. Die Friktionsschraube 74 ist von unten, d.h. der ba-
salen Seite in die Ausnehmung 67 der Matrize 65 einge-
führt. Die Friktionsschraube weist einen konischen Kopf
74a auf, sodass durch Hinein- bzw. Hinausdrehen die
auf den Vorsprung 79 wirkende Kraft vergrössert bzw.
verkleinert werden kann.

Fünftes Ausführungsbeispiel

[0030] In den Figuren 30-33 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Patrize 50’ dargestellt. Kopfteil 53, Steg
52 und Stabilisierungsrille 20 entsprechen den jeweiligen
Teilen der Patrize 50 im vierten Ausführungsbeispiel. Als
Matrize sowie Friktionsteil ist die Matrize 65 sowie Frik-
tionsteil 75 verwendbar. Patrize 50’, Matrize 65 und - falls
vorhanden - Friktionsteil 75 bilden ein extrakoronales Ge-
schiebe, welches an einem Implantat befestigbar ist.
[0031] Das Approximalteil 51’ umfasst einen Rundkopf
85 mit einem Loch 86 zur Befestigung an einem Implantat
90. Der Rundkopf 85 hat eine kugelförmige Aussenflä-
che. Das Loch 86 ist als durchgehendes Langloch aus-
gebildet.
[0032] Figuren 34-37 zeigen die Patrize 50’, welche
mittels Schraube 89 am pfostenförmigen Implantat 90
befestigt ist. Das Langloch 86 bietet ein gewisses Spiel,
sodass der Winkel zwischen Patrize 50’ und Implanta-
tachse in einem begrenzten Bereich einstellbar ist.
[0033] Es ist denkbar, weitere Teile am Implantat 90
zu montieren. Beispielsweise kann ein Steg montiert wer-
den zur Bildung einer Haltevorrichtung mit Steg und Ge-
schiebe, an welcher eine Freiendbrücke (sogenannte
Extensionsbrücke) befestigbar ist. Mögliche Stegkon-
struktionen sind beispielsweise in der internationalen Pa-
tentanmeldung WO 02/062257 A1 beschrieben.
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Sechstes Ausführungsbeispiel

[0034] Das in den Figuren 38-42 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel unterscheidet sich vom ersten Ausfüh-
rungsbeispiel im Wesentlichen darin, dass das Approxi-
malteil 111 der Patrize sowie der entsprechende Bereich
der Matrize 125 anders gestaltet ist. Teile, welche gleich
wie in den Figuren 1-10 sind, sind mit denselben Bezugs-
zeichen versehen. Wie insbesondere aus den Figuren
38 und 42 ersichtlich, umfasst das Approximalteil 111 an
gegenüberliegenden Längsseiten jeweils eine Längsrip-
pe 120, in welche eine entsprechende Längsrille 130 der
Matrize 125 greift zur Bildung einer formschlüssigen Ver-
bindung. Die Längsrippen 120 sowie Längsrillen 130 er-
strecken sich in Einschubrichtung der Matrize 125 und
weisen jeweils einen runden Querschnitt auf. Angren-
zend zu den Längsrippen 120 umfasst das Approximalteil
111 auf der Oberseite eine okklusal zugewandte Aufla-
gefläche 121, auf welcher die Matrize 125 mit einer Stütz-
fläche 131 aufliegt. Auflagefläche 121 und Stützfläche
131 sind eben ausgebildet.

Siebtes Ausführungsbeispiel

[0035] Das in den Figuren 43-46 gezeigte Ausfüh-
rungsbeispiel unterscheidet sich vom ersten Ausfüh-
rungsbeispiel im Wesentlichen darin, dass das Approxi-
malteil 111’ der Patrize 110’ sowie der entsprechende
Bereich der Matrize 125’ anders  gestaltet ist. Teile, wel-
che gleich wie in den Figuren 1-10 sind, sind mit densel-
ben Bezugszeichen versehen. Das Approximalteil 111’
umfasst beidseitig jeweils eine Längsrille 120’, welche
vor dem unteren Ende des Approximalteils 111’ endet.
Dadurch ergibt sich jeweils eine Stufe, welche eine ok-
klusal zugewandte Auflagefläche 121’ bildet. Die Matrize
125’ umfasst zwei Längsrippen 130’, die formschlüssig
in die entsprechende Längsrillen 120’ greifen. Die Längs-
rillen 120’ sowie Längsrippen 130’ weisen jeweils einen
runden Querschnitt auf. Die Unterseite der Längsrippen
130’ bilden Stützflächen 131’, welche auf der Auflageflä-
che 121’ aufliegen. Auflagefläche 121’ und Stützfläche
131’ sind eben ausgebildet.
[0036] Die soweit dargestellten Geschiebe haben u.a.
folgende Vorteile:

- Die Matrize ist mittels der Längsrippe/-rille sowie der
okklusalen Stützfläche bzw. der durchgehenden
Stabilisierungsrille/-rippe seitlich gehalten sowie ok-
klusal gestützt, wodurch sich eine starre Verbindung
ergibt, welche nebst bukkal/labial und lingual/palati-
nal auch auf der okklusalen Seite wirkt. Dadurch ist
die Verbindung zwischen Patrize und Matrize ver-
bessert, sodass insbesondere auch grosse Verdre-
hungskräfte zu keinen Relativbewegungen zwi-
schen Patrize und Matrize führen. Insbesondere ge-
währleistet die okklusale Abstützung das Kippmo-
mente aufgefangen werden können, welche versu-
chen, Matrize und Patrize gegeneinander zu kippen.

Die verbesserte Verbindung zwischen Patrize und
Matrize macht den Einsatz eines zusätzlichen
Schubverteilungsarms unnötig, wie er z.B. aus der
DE 196 19 786 A1 bekannt ist. Die Matrize ist so
gestaltet, dass sie ebenfalls die Funktion eines
Schubverteilungsarms übernimmt.

- Die Verbindung ist am Approximalteil angeordnet,
d.h. an demjenigen Teil der Patrize, welcher die
grössten Querschnitte aufweist. Die Matrize kann
somit im Bereich der grössten Querschnitte der Pa-
trize abgestützt werden, während die Belastung von
Kopfteil und Steg reduziert ist. Der Verschleiss der
Geschiebeteile ist dadurch verringert und die Bruch-
festigkeit der Patrize erhöht. Die höhere Belastbar-
keit des Geschiebes kommt auch dadurch zustande,
dass die Matrize am Approximalteil und somit nahe
bei der Zahnkrone bzw. dem Implantat abgestützt
ist, sodass die Hebelwirkung auf die Patrize mini-
miert ist.

- Eine runde Ausführung der Längsrille/-rippe bzw.
Stabilisierungsrille/-rippe erleichtert einerseits die
Eingliederung der Prothese und gewährleistet an-
derseits, dass die Verbindung in der Herstellung ein-
facher und präziser reproduzierbar ist als beispiels-
weise die aus der DE 196 19 786 A1 bekannte Ver-
bindung.

[0037] Patrize 10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’ und Ma-
trize 25, 65, 125, 125’ können vorfabriziert sein, wozu
sie aus einem mundbeständigem Material hergestellt
sind. Beispiele von solchen Materialien sind: Titan, Metall
wie Edelmetall, insbesondere selbsthärtende Edelme-
talllegierung oder rostbeständiger Stahl, Keramik, Kunst-
stoff oder glasfaserverstärkte Matrix. Es kann auch nur
die Matrize 25, 65, 125, 125’ vorfabriziert sein, während
die Patrize 10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’ aus einem
ausbrennbaren Kunststoff gefertigt ist, sodass die im
Mund verwendete Patrize durch Ausgiessen herstellbar
ist.
[0038] Die Patrize 10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’ ist
auch für eine Herstellung mittels dentalem CAD/CAM-
System ("Computer Aided Design/Computer Aided Ma-
nufacturing-System") geeignet. Insbesondere die Patri-
ze 50 und 50’ gemäss dem vierten und  fünften Ausfüh-
rungsbeispiel, welche runde Aussenflächen aufweisen,
ist für eine derartige Herstellung geeignet.
[0039] Ein dentales CAD/CAM- System umfasst einen
Scanner, mittels welchem die Geometrie des
Zahnstumpfes bzw. der Zahnstümpfe oder andere Be-
reiche der Mundhöhle des Patienten erfassbar und ent-
sprechende digitalisierte Daten erzeugbar sind, einen
Computer mit Software ("CAD- Bereich"), mittels wel-
chem anhand der eingescannten Daten das herzustel-
lende Objekt softwaretechnisch modelliert werden kann,
sowie eine durch den Computer gesteuerte Maschine
("CAM- Bereich"), welche anhand des Softwaremodells
das Objekt anfertigt. Das Scannen kann direkt am Pati-
enten oder an einem durch Abdrucknahme hergestellten
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Modell erfolgen. Verschiedene generative Fertigungs-
verfahren sind bekannt, welche bei der Maschine an-
wendbar sind. Beispiele geeigneter Fertigungsverfahren
sind: 

- spanabhebende Fertigungsverfahren wie Fräsen,
Drehen und/oder Schleifen (Fertigung des Objekts
aus einem Werkstückrohling durch Materialabtrag);

- Wachsdrucken (Aufbau des Objekts aus Thermo-
plast-Tropfen);

- Stereolithographie (Polymerisation einer flüssigen
Phase mittels Laserstrahl);

- Sintern, insbesondere Lasersintern (Aufschmelzen
und Erstarren eines Pulvers);

- galvanisches Schichten;
- 3D-Printing (Verfestigung eines Pulvers durch Bin-

der).

[0040] Vorteilhafterweise kann mittels des dentalen
CAD/CAM-Systems die Patrize zusammen mit der Kro-
ne, Kronenkappe, Brücke oder dem Brückengerüst ein-
stückig aus dem Ausgangsmaterial hergestellt werden.
Figur 47 zeigt ein Beispiel eines einstückigen Teils mit
Kronenkappe 95 und Patrize mit Kopfteil 53, Steg 52 und
Stabilisierungsrille 20. Zur Bildung des Geschiebes kann
idealerweise die Matrize 65  sowie das Friktionsteil - ent-
weder als geschlossene Form 75 oder als omegaförmige
Rohrhülse 35 - verwendet werden.
[0041] Entsprechend dem Fertigungsverfahren des
CAD/CAM-Systems ist eine Fertigung z.B. in Keramik,
Titan, Metall, Kunststoff oder einer glasfaserverstärkten
Matrix möglich. Eine Herstellung in Keramik hat den Vor-
teil, dass dadurch ein Verschleiss der Patrize, wie er bei
den bisher bekannten Patrizen beispielsweise durch Ein-
lagerungen von Zahnstein und abrasiven Partikeln auf-
treten kann, praktisch unterbunden ist.
[0042] Um die Eingabe der Daten zu erleichtern, wel-
che der herzustellenden Form entsprechen, sind in der
Software-Bibliothek des dentalen CAD/CAM-Systems
Daten der Patrize in einer Grundform 50" gespeichert,
wie sie in Figur 48 dargestellt ist. Die Grundform 50" um-
fasst das Kopfteil 53, den Steg 52 sowie die Stabilisie-
rungsrille 20, welche in der Form unverändert bleibt, so-
wie ein an die Stabilisierungsrille anschliessendes Posi-
tionierteil 96, welches softwaretechnisch positionierbar
und/oder veränderbar ist. Beispielsweise wird zur Her-
stellung des Teils gemäss Figur 47 die Geometrie des
Zahnstumpfes eingescannt, die Kronenkappe auf den
eingescannten Zahnstumpf softwaretechnisch model-
liert, die Grundform 50" der Patrize gemäss Figur 48 aus
der Software-Bibliothek geladen und der Positionierteil
96 softwaretechnisch so positioniert und gegebenenfalls
modelliert, dass er in der richtigen Höhe über der Gingiva,
im richtigen Winkel entlang des Kieferkamms und in der
richtigen Einschubrichtung der Prothese zu liegen
kommt. Der Computer erstellt dann aus dem software-
technischen Modell eine CAD-Datei zur Ansteuerung der
Maschine, so dass diese die Patrize zusammen mit der

Kronenkappe 65 einstückig anfertigt. Analog diesem Bei-
spiel kann anstelle einer Kronenkappe auch eine Krone,
Brücke oder  ein Brückengerüst einstückig mit der Patrize
hergestellt werden.
[0043] Die Grundform 50" kann in einem gängigen, in-
dustriellen CAD-System bei Bedarf angepasst und indi-
vidualisiert und schliesslich in die Softwarebibliothek des
dentalen CAD/CAM-Systems übernommen werden.
[0044] Ausgehend von den hier beschriebenen Aus-
führungsbeispielen sind dem Fachmann zahlreiche Ab-
wandlungen zugänglich, ohne den Schutzbereich der Er-
findung zu verlassen, der durch die Ansprüche definiert
ist.
[0045] Die Approximalfläche des Approximalteils 11
der Patrize 10 kann z.B. derart gestaltet sein, dass die
Patrize am natürlichen Zahn oder Implantat anklebbar
ist. Zusammen mit dieser Variante bilden die Patrizen
10, 10’, 10", 50, 50’, 50", 110 und 110’ ein System von
Patrizen, welches die heute wichtigsten Verbindungs-
und Verarbeitungsarten abdeckt, namentlich: Ausgies-
sen einer ausbrennbaren Patrize, Angiessen, Anlöten,
Anlasern, Anphasern (Elektropunkt- Schweissung) oder
Ankleben einer vorgefertigten Patrize, dentale
CAD/CAM- Fertigung mit Krone, Kronenkappe, Brücke
oder Brückengerüst, sowie die direkte Verschraubung
auf einem Implantat. Durch entsprechende, geometri-
sche Auslegung kann idealerweise die Matrize 25, 65,
125 oder 125’ gleichzeitig für alle Verarbeitungsvarianten
eingesetzt werden.
[0046] Beim ersten Ausführungsbeispiel kann anstelle
des Friktionsteils 35 auch ein schraubenaktivierbares
Friktionsteil mit einem Vorsprung ähnlich dem Vorsprung
79 des Friktionsteils 75 verwendet werden. Beim vierten
Ausführungsbeispiel ist es auch denkbar, den Vorsprung
79 des Friktionsteils 75, die Ausnehmung 67 in der Ma-
trize 65  sowie die Friktionsschraube 74 wegzulassen
und stattdessen eine Aktivierung des Geschiebes durch
entsprechende Wahl der Dicke des Friktionsteil 75 zu
erreichen. Zur Erzielung einer retentiven Haltekraft kann
innen am Friktionsteil 35 oder 75 eine Erhebung vorge-
sehen sein, welche beim Aufsetzen in eine entsprechen-
de Nut der Patrize einschnappt.
[0047] Es ist es auch möglich, einen Riegelmechanis-
mus vorzusehen, um Matrize 25, 65, 125, 125’ und Pa-
trize 10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’ riegelgesichert zu
verbinden, oder eine Schraube vorzusehen, um die Ge-
schiebeteile miteinander zu verschrauben. Die Form der
Matrize 25, 65, 125, 125’ kann so an die Patrize 10, 10’,
10", 50, 50’, 110, 110’ angepasst sein, dass kein Frikti-
onsteil 35, 75 erforderlich ist.
[0048] Generell ist es denkbar, die Matrize 25, 65, 125
oder 125’ so abzuwandeln, dass zusammen mit der Pa-
trize 10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’ unterschiedliche Ver-
bindungsfunktionen erfüllt sind (frikativ, retentiv, ver-
schraubt, verriegelt, gelenkig etc.) und beispielsweise
ein System von Matrizen gebildet ist.
[0049] Es ist auch denkbar, die Patrize 10, 10’, 10",
50, 50’ mit einer Stabilisierungsrippe und die Matrize 25,
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65 mit einer Stabilisierungsrille zu versehen und/oder Pa-
trize 10, 10’, 10", 50, 50’ sowie Matrize 25, 65 mit mehr
als einer Stabilisierungsrille bzw. -rippe zu versehen, wel-
che sich jeweils von der einen Längsseite okklusal zur
anderen Längsseite erstreckt.
[0050] Beim sechsten und siebten Ausführungsbei-
spiel ist es denkbar, die Längsrippen 120, 130’ als Längs-
rillen und entsprechend die Längsrillen 130, 120’ als
Längsrippen auszubilden und/oder die Patrize 110, 110’
sowie Matrize  125, 125’ mit mehr als zwei Längsrillen
bzw. -rippen zu versehen.

Patentansprüche

1. Extrakoronales Geschiebe
mit einer mit dem Zahnersatzteil zu verbindenden
Matrize (25, 65, 125, 125’) und
mit einer Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’),
welche ein am natürlichen Zahn oder Implantat (90)
befestigbares Approximalteil (11, 11’, 11", 51, 51’,
111, 111’) und ein Kopfteil (13, 53) umfasst, das über
ein Mittelteil (12, 52) mit dem Approximalteil verbun-
den ist, wobei
das Approximalteil an zwei gegenüberliegenden
Längsseiten jeweils mindestens eine Längsrille (20,
120’) oder Längsrippe (120) umfasst, in welche eine
entsprechende Längsrippe (30, 130’) bzw. Längsrille
(130) der Matrize greifen kann zur Bildung einer
formschlüssigen Verbindung,
und wobei
das Approximalteil mindestens eine okklusal zuge-
wandte Auflagefläche (121, 121’) umfasst, auf wel-
cher beim zusammengesetzten Geschiebe die Ma-
trize mit einer Stützfläche (131, 131’) aufliegt, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Matrize ein Gehäuse umfasst, mit welchem die
Längsrippen (30, 130’) bzw. Längsrillen (130) der
Matrize und die Stützfläche (131, 131’) einteilig aus-
gebildet sind.

2. Geschiebe nach Anspruch 1, wobei die Auflageflä-
che der Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’) als Auflagerille
oder Auflagerippe ausgebildet ist, welche zusam-
men mit den beiden Längsrillen bzw. Längsrippen
der Patrize eine Stabilisierungsrille (20) bzw. Stabi-
lisierungsrippe bildet, welche sich von der einen
Längsseite (21a) des Approximalteils (11, 11’, 11",
51, 51’) über die okklusale Seite (21b) des Approxi-
malteils auf die andere Längsseite (21c) des Appro-
ximalteils erstreckt, und
die Stützfläche der Matrize als Stützrippe bzw. Stütz-
rille ausgebildet ist, welche formschlüssig mit der
Auflagerille bzw. Auflagerippe verbindbar ist und
welche
vorzugsweise zusammen mit den beiden Längsrillen
bzw. Längsrippen der Matrize (25, 65) eine Stabili-
sierungsrippe (30) bzw. Stabilisierungsrille bildet,

welche
sich von der einen Längsseite (31a) der Matrize über
die okklusale Seite (31b) der Matrize auf die andere
Längsseite (31c) der Matrize erstreckt.

3. Geschiebe nach Anspruch 2, wobei die Stabilisie-
rungsrille (20) sowie Stabilisierungsrippe (30) einen
runden Querschnitt aufweisen, welcher vorzugswei-
se entlang der Stabilisierungsrille bzw. Stabilisie-
rungsrippe im Wesentlichen gleich ist.

4. Geschiebe nach Anspruch 1, wobei die Längsrillen
(120’) der Patrize (110’) bzw. der Matrize abgestuft
ausgebildet sind zur Bildung der Auflagefläche
(121’) und/oder die Oberseite des Approximalteils
(111) der Patrize (120) die Auflagefläche (121) bil-
det.

5. Geschiebe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
beim zusammengesetzten Geschiebe zwischen der
Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 100’) und der Ma-
trize (25, 65, 125, 125’) ein Friktionsteil (35, 75) an-
geordnet ist, welches vorzugsweise auf der okklu-
salen Seite eine Anlagefläche (76) umfasst, welche
auf der Patrize (50, 50’) aufliegt.

6. Geschiebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
das Gehäuse eine Ausnehmung (26, 66) zur Auf-
nahme des Kopfteils (13, 53) der Patrize (10, 10’,
10", 50, 50’, 110, 110’) umfasst.

7. Geschiebe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
das Approximalteil (51’) einen Rundkopf (85) um-
fasst mit mindestens einem Loch (86) zur Befesti-
gung an einem Implantat (90).

8. Geschiebe nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei
die Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) aus aus-
brennbarem Material ist, welches für den Ausguss
geeignet ist, und/oder
das Approximalteil (11, 11’, 11’’, 51, 51’) Approxi-
malflächen (38-42) umfasst zur Befestigung der Pa-
trize am Zahn oder Implantat mittels Angiessen, An-
löten, Anlasern, Kleben oder Schraubung.

9. Geschiebe nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das Gehäuse an den Seiten, an welchen
die Längsrippen (30, 130’) bzw. Längsrillen (130) an-
geordnet sind, geschlossen ist.

10. Geschiebe nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei
die Querschnittsfläche, welche das Approximalteil
(11, 11’, 11", 51, 51’, 111, 111’) geschnitten in einer
Schnittebene (A-A) aufweist, die durch die Richtun-
gen aufgespannt ist, in welcher die Längsrillen (20,
120’) bzw. Längsrippen (120) der Patrize verlaufen,
grösser als jede Querschnittsfläche ist, welche das
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Kopfteil geschnitten in einer zur Schnittebene paral-
lelen Ebene aufweist.

11. Geschiebe nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’, 110,
110’) und/oder das Gehäuse auf der basalen Seite
abgeschrägte Flächen (56, 69) aufweisen.

12. Geschiebe nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei die Längsrillen (20, 120’, 130) der Patrize
(10, 10’, 10", 50, 50’, 110’) bzw. der Matrize (125)
einen runden  Querschnitt aufweisen, der vorzugs-
weise im Wesentlichen kreissegmentförmig ist, be-
sonders bevorzugt ist die Bogenlänge kleiner als der
halbe Kreisumfang.

13. Geschiebe nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei in Richtung gesehen, in welcher die
Längsrillen (20, 120’) bzw. Längsrippen (120) der
Patrize verlaufen, die Dicke des Mittelteils (12, 52)
kleiner als der Durchmesser dos Kopfteils (13, 53)
ist.

14. Verfahren zur Herstellung eines Geschiebes nach
einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’, 110,
110’) mittels dentalem CAD/CAM-System herge-
stellt wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei mittels dem
CAD/CAM-System die Patrize (10, 10’, 10", 50, 50’,
110, 110’) zusammen mit einer Krone, einer Kronen-
kappe (95), einer Brücke oder einem Brückengerüst
einstückig hergestellt wird.

Claims

1. Extra-coronal attachment
with a female part (25, 65, 125, 125’) to be connected
to the dental prosthesis and
with a male part (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’)
comprising an approximal part (11, 11’, 11", 51, 51’,
111, 111’), which can be fastened to the natural tooth
or implant (90), and a head part (13, 53), which is
connected via a middle part (12, 52) to the approxi-
mal part, wherein
the approximal part on each of two opposing longi-
tudinal sides comprises at least one longitudinal
groove (20, 120’) or longitudinal rib (120), in which
a corresponding longitudinal rib (30, 130’) or longi-
tudinal groove (130) of the female part can engage
to form a positively interlocking connection, and
wherein
the approximal part comprises at least one occlusally
facing bearing surface (121, 121’), on which the fe-
male part rests with a supporting surface (131, 131’)
when the attachment is assembled, characterised

in that
the female part comprises a housing, with which the
longitudinal ribs (30, 130’) or longitudinal grooves
(130) of the female part and the supporting surface
(131, 131’) are integrally formed.

2. Attachment according to claim 1, wherein the bear-
ing surface of the male part (10, 10’, 10", 50, 50’) is
embodied as bearing groove or bearing rib, which
together  with the two longitudinal grooves or longi-
tudinal ribs of the male part forms a stabilising groove
(20) or stabilising rib, which extends from the one
longitudinal side (21a) of the approximal part (11,
11’, 11", 51, 51’) via the occlusal side (21b) of the
approximal part to the other longitudinal side (21c)
of the approximal part, and
the supporting surface of the female part is embodied
as supporting rib or supporting groove, which is apt
to positively interlock with the bearing groove or
bearing groove and which
preferably together with the two longitudinal grooves
or longitudinal ribs of the female part (25, 65) forms
a stabilising rib (30) or stabilising groove, which
extends from the one longitudinal side (31a) of the
female part via the occlusal side (31b) of the female
part to the other longitudinal side (31c) of the female
part.

3. Attachment according to claim 2, wherein the stabil-
ising groove (20) and the stabilising rib (30) have a
round cross section, which is preferably substantially
constant along the stabilising groove or stabilising
rib.

4. Attachment according to claim 1, wherein the longi-
tudinal grooves (120’) of the male part (110’) or the
female part are of stepped design so as to form the
bearing surface (121’) and/or the upper side of the
approximal part (111) of the male part (120) forms
the bearing surface (121).

5. Attachment according to any one of claims 1 to 4,
wherein, when the attachment is assembled, a fric-
tion part  (35, 75), which preferably on the occlusal
side comprises a seating surface (76), which rests
on the male part (50, 50’), is arranged between the
male part (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 100’) and the
female part (25, 65, 125, 125’).

6. Attachment according to any one of claims 1 to 5,
wherein the housing comprises a recess (26, 66) to
accommodate the head part (13, 53) of the male part
(10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’).

7. Attachment according to any one of claims 1 to 6,
wherein the approximal part (51’) comprises a round
head (85) with at least one hole (86) for fastening to
an implant (90).
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8. Attachment according to any one of claims 1 to 7,
wherein
the male part (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) is of
burn-out material, which is suitable for casting,
and/or the approximal part (11, 11’, 11", 51, 51’) com-
prises approximal surfaces (38-42) for fastening the
male part to the tooth or implant by casting on, sol-
dering on, lasering on, adhesive bonding or screw-
ing.

9. Attachment according to any one of the preceding
claims, wherein the housing is closed on the sides
on which the longitudinal ribs (30, 130’) or longitudi-
nal grooves (130) are arranged.

10. Attachment according to any one of the preceding
claims, wherein
the cross sectional area, which has the approximal
part (11, 11’, 11", 51, 51’, 111, 111’) sectioned in a
plane of section (A-A), which is spanned by the di-
rections, in which the longitudinal grooves (20, 120’)
or longitudinal ribs (120) of the male part run, is great-
er than that cross sectional area, which has the head
part sectioned in a plane parallel to the plane of sec-
tion.

11. Attachment according to any one of the preceding
claims, wherein the male part (10, 10’, 10", 50, 50’,
110, 110’) and/or the housing have bevelled surfaces
(56, 69) on the basal side.

12. Attachment according to any one of the preceding
claims, wherein the longitudinal grooves (20, 120’,
130) of the male part (10, 10’, 10", 50, 50’, 110’) or
the female part (125) have a round cross section,
which is preferably of substantially circular segmen-
tal shape, most preferably the arc length is smaller
than half the circle circumference.

13. Attachment according to any one of the preceding
claims, wherein the thickness of the middle part (12,
52) is smaller than the diameter of the head part (13,
53) when seen in the direction in which the longitu-
dinal grooves (20, 120’) or longitudinal ribs (120) of
the male part run.

14. Method for the production of an attachment accord-
ing to any one of claims 1 to 13, characterised in
that the male part (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’)
is produced by means of a dental CAD/CAM-Sys-
tem.

15. Method according to claim 14, wherein the
CAD/CAM-System is used to produce the male part
(10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) integrally with a
crown, a crown cap (95), a bridge or a bridge struc-
ture.

Revendications

1. Glissière extracoronaire
avec une partie femelle (25, 65, 125, 125’) à con-
necter à la prothèse dentaire et
avec une partie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’),
qui comprend un élément approximal (11, 11’, 11",
51, 51’, 111, 111’) fixable à la dent naturelle ou à
l’implant (90) et un élément de tête (13, 53), qui est
connecté à l’élément approximal via un élément in-
termédiaire (12, 52), où
l’élément approximal comprend, sur deux côtés lon-
gitudinaux opposés, à chaque fois au moins une rai-
nure longitudinale (20, 120’) ou une nervure longitu-
dinale (120), dans laquelle peut s’encastrer une ner-
vure longitudinale (30, 130’), ou respectivement une
rainure longitudinale (30) correspondante à la partie
femelle pour former une connexion positive et où
l’élément approximal comprend au moins une sur-
face d’appui (121, 121’) orientée de façon occlusale,
sur laquelle la partie femelle s’appuie avec une sur-
face de support (131, 131’) lorsque la glissière est
jointe, caractérisée en ce que
la partie femelle comprend un boîtier avec lequel les
nervures longitudinales (30, 130’) ou respectivement
les rainures longitudinales (130) de la partie femelle
et la surface de support (131, 131’) sont formées en
une partie.

2. Glissière selon la revendication 1, où la surface d’ap-
pui de la partie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’) se présente
sous la forme d’une rainure d’appui ou d’une nervure
d’appui qui forme avec les deux rainures longitudi-
nales, ou respectivement nervures longitudinales de
la partie mâle, une rainure de stabilisation (20) ou
une nervure de stabilisation, qui s’étend d’un des
côtés longitudinaux (21a) de l’élément approximal
(11, 11’, 11’’, 51, 51’) via le côté occlusal (21b) de
l’élément approximal, à l’autre côté longitudinal (21c)
de l’élément approximal, et
la surface de support de la partie femelle se présente
sous la forme d’une rainure de support ou respecti-
vement une nervure de support, qui peut être reliée
par connexion positive avec la rainure d’appui ou
respectivement la nervure d’appui et qui,
de préférence, forme avec les deux rainures longi-
tudinales ou nervures longitudinales de la partie fe-
melle (25, 65) une nervure de stabilisation (30) ou
respectivement une rainure de stabilisation, qui
s’étend d’un des côtés longitudinaux (31a) de la par-
tie femelle via le côté occlusal (31b) de la partie fe-
melle, à l’autre côté longitudinal (31c) de la partie
femelle.

3. Glissière selon la revendication 2, où la rainure de
stabilisation (20) et la nervure de stabilisation (30)
présentent une section ronde, qui, de préférence,
est essentiellement égale le long de la rainure de
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stabilisation ou respectivement de la nervure de sta-
bilisation.

4. Glissière selon la revendication 1, où la rainure lon-
gitudinale (120’) de la partie mâle (110’) ou respec-
tivement de la partie femelle est étagée pour former
la surface d’appui (121’) et/ou la face supérieure de
l’élément approximal (111) de la partie mâle (120)
forme la surface d’appui (121).

5. Glissière selon l’une des revendications 1 à 4, où,
lorsque la glissière est jointe, un élément de friction
(35, 75) est agencé entre la partie mâle (10, 10’, 10",
50, 50’, 110, 100’) et la partie femelle (25, 65, 125,
125’), qui, de préférence, comprend sur le côté oc-
clusal une surface d’appui (76) s’appuyant sur la par-
tie mâle (50, 50’).

6. Glissière selon l’une des revendications 1 à 5, où le
boîtier comprend une cavité (26, 66) pour le loge-
ment de l’élément de tête (13, 53) de la partie mâle
(10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’).

7. Glissière selon l’une des revendications 1 à 6, où
l’élément approximal (51’) comprend une tête ronde
(85) avec au moins un trou (86) pour la fixation à un
implant (90).

8. Glissière selon l’une des revendications 1 à 7, où la
partie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) est de
matériau calcinable, lequel est approprié par le mou-
lage, et/ou
l’élément approximal (11, 11’, 11", 51, 51’) comprend
des surfaces approximales (38-42) pour la fixation
de la partie mâle à la dent ou à l’implant par moulage,
brasage, laser, collage ou vissage.

9. Glissière selon l’une des revendications précéden-
tes, où le boîtier est fermé sur les côtés, où les ner-
vures longitudinales (30, 130’) ou respectivement les
rainures longitudinales (130) sont agencées.

10. Glissière selon l’une des revendications précéden-
tes, où la surface transversale que présente l’élé-
ment approximal (11, 11’, 11", 51, 51’, 111, 111’)
coupé dans un plan de coupe (A-A) défini par les
directions dans lesquelles les rainures longitudina-
les (20, 120’) ou respectivement nervures longitudi-
nales (120) de la partie mâle s’étendent est plus
grande que chaque surface transversale que pré-
sente l’élément de tête coupé dans un plan parallèle
au plan de coupe.

11. Glissière selon l’une des revendications précéden-
tes, où la partie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’)
et/ou le boîtier présentent sur le côté basal des sur-
faces en biseau (56, 69).

12. Glissière selon l’une des revendications précéden-
tes, où les rainures longitudinales (20, 120’, 130) de
la partie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’, 110’) ou respec-
tivement de la partie femelle (125) présentent une
section ronde, qui, de préférence, est essentielle-
ment en forme de segment de cercle, la longueur
d’arc est en particulier de préférence inférieure à la
moitié de la circonférence du cercle.

13. Glissière selon l’une des revendications précéden-
tes, où, vue en direction de laquelle les rainures lon-
gitudinales (20, 120’) ou respectivement les nervu-
res longitudinales (120) de la partie mâle s’étendent,
l’épaisseur de l’élément intermédiaire (12, 52) est
inférieure au diamètre de l’élément de tête (13, 53).

14. Procédé pour produire une glissière selon une des
revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la par-
tie mâle (10, 10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) est produite
par l’intermédiaire d’un système de CAO/FAO den-
taire.

15. Procédé selon la revendication 14, où, par l’intermé-
diaire du système de CAO/FAO, la partie mâle (10,
10’, 10", 50, 50’, 110, 110’) est produite en une seule
pièce avec une couronne, une chape de couronne
(95), un bridge ou une armature de bridge.
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